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Bilanz zum 31. Dezember 2024



DIN Deutsches Institut für Normung e. V., Berlin
Bilanz zum 31. Dezember 2024

A K T I V S E I T E
31.12.2024 Vorjahr

EUR EUR

A. ANLAGEVERMÖGEN

I. Immaterielle Vermögensgegenstände

1. Entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und
ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und
Werten 2.368.172,00 2.760.247,00

2. Geleistete Anzahlungen 6.408.271,79 3.365.940,12

8.776.443,79 6.126.187,12

II. Sachanlagen

1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich
der Bauten auf fremden Grundstücken 106.673.221,11 108.808.360,11

2. Technische Anlagen und Maschinen 97.318,00 123.258,00

3. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung 3.117.923,53 3.623.494,53

4. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau 297.156,75 0,00

110.185.619,39 112.555.112,64

III. Finanzanlagen

1. Anteile an verbundenen Unternehmen 5.462.070,70 5.462.070,70

2. Beteiligungen 1.531.250,16 1.531.250,16

3. Liquide Mittel des Anlagevermögens zur Finanzierung der
zweckgebundenen Rücklagen 7.521.680,00 7.521.680,00

14.515.000,86 14.515.000,86

133.477.064,04 133.196.300,62

B. UMLAUFVERMÖGEN

I. Vorräte 4.339.031,02 4.934.921,46

II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände

1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen 1.296.199,25 1.288.961,79

2. Forderungen gegen verbundene Unternehmen 7.418.986,30 5.056.396,50

3. Sonstige Vermögensgegenstände 5.336.351,27 4.266.400,37

14.051.536,82 10.611.758,66

III. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten 1.123.074,08 9.224.677,46

19.513.641,92 24.771.357,58

C. RECHNUNGSABGRENZUNGSPOSTEN 2.681.056,89 2.663.974,06

D. AKTIVER UNTERSCHIEDSBETRAG AUS DER
VERMÖGENSVERRECHNUNG 24.460.870,04 22.264.179,68

180.132.632,89 182.895.811,94



P A S S I V S E I T E
31.12.2024 Vorjahr

EUR EUR

A. EIGENKAPITAL

I. Vereinskapital 31.339.713,45 31.339.713,45

II. Rücklagen

1. Reinvestitionsrücklage Gebäude 24.118.971,32 21.984.848,32

2. Risikorücklage 5.900.000,00 4.925.000,00

3. Ausgleichsrücklage 14.124.895,24 8.502.544,91

44.143.866,56 35.412.393,23

III. Bilanzgewinn 37.860.576,79 38.967.457,82

113.344.156,80 105.719.564,50

B. SONDERPOSTEN FÜR INVESTITIONSZUSCHÜSSE ZUM
ANLAGEVERMÖGEN 3.474.091,58 3.548.669,66

C. RÜCKSTELLUNGEN

1. Steuerrückstellungen 649.674,21 1.102.139,32

2. Sonstige Rückstellungen 10.772.410,70 11.403.963,18

11.422.084,91 12.506.102,50

D. VERBINDLICHKEITEN

1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten 38.667.658,71 42.017.381,81
- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr: EUR 3.373.807,24

(Vj.: EUR 3.375.294,32)
- davon mit einer Restlaufzeit von mehr als fünf Jahren:

EUR 19.366.910,80 (Vj.: EUR 21.622.625,00)

2. Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen 8.147.883,97 7.796.855,66
- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr: EUR 8.147.883,97

(Vj.: EUR 7.796.855,66)

3. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen 3.774.805,68 4.612.448,01
- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr: EUR 3.774.805,68

(Vj.: EUR 4.612.448,01)

4. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen 0,00 5.417.913,49
- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr: EUR 0,00

(Vj.: EUR 5.417.913,49)

5. Sonstige Verbindlichkeiten 1.247.890,59 1.236.925,30
- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr: EUR 1.247.890,59

(Vj.: EUR 1.236.925,30)
- davon aus Steuern: EUR 416.393,00 (Vj.: EUR 436.949,52)

51.838.238,95 61.081.524,27

E. RECHNUNGSABGRENZUNGSPOSTEN 54.060,65 39.951,01

180.132.632,89 182.895.811,94





DIN DEUTSCHES INSTITUT FÜR NORMUNG E. V., BERLIN

ANGABEN UNTER DER BILANZ

Zum 31. Dezember 2024 belaufen sich die Gesamtpensionsverpflichtungen aus Direktzu-
sagen auf TEUR 95.892. Hiervon sind TEUR 68.470 auf den Pensionsfonds ausgelagert
(mittelbare Verpflichtung). Das zur Deckung dieser Verpflichtung zur Verfügung stehen-
de Vermögen beträgt zum Stichtag TEUR 58.293. Insoweit ergibt sich eine nach Artikel
28 Abs. 2 EGHB verpflichtend anzugebende Unterdeckung i.H.v. TEUR 10.177.





Gewinn- und Verlustrechnung für das Geschäftsjahr vom 1. Januar bis
31. Dezember 2024





DIN Deutsches Institut für Normung e. V., Berlin
Gewinn- und Verlustrechnung
für das Geschäftsjahr vom 1. Januar bis 31. Dezember 2024

2024 Vorjahr
EUR                        EUR EUR

1. Umsatzerlöse 64.697.757,05 57.343.983,34

2. Verminderung/Erhöhung des Bestands an fertigen
und unfertigen Erzeugnissen (595.890,44) 1.463.419,16

3. Sonstige betriebliche Erträge 30.815.053,71 32.173.370,13

4. Materialaufwand (11.219.923,52) (10.970.588,32)

5. Personalaufwand

a) Löhne und Gehälter (40.214.809,19) (38.418.472,48)

b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für
Altersversorgung und für Unterstützung (11.284.867,33) (10.862.536,72)
- davon für Altersversorgung: 

EUR 4.247.262,93
(Vj.: EUR 4.240.508,72)

(51.499.676,52) (49.281.009,20)

6. Abschreibungen (3.797.604,10) (3.750.687,31)

7. Sonstige betriebliche Aufwendungen (29.820.984,54) (28.436.712,85)

8. Erträge aus Beteiligungen 4.807.714,29 4.663.657,14
- davon aus verbundenen Unternehmen: 

EUR 2.420.000,00 (Vj.: EUR 1.480.000,00)

9. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge 5.012.159,24 4.631.332,10
- davon aus Aufzinsung von Rückstellungen:

EUR 6.391,90 (Vj.: EUR 10.772,18)
- davon aus mit dem Deckungsvermögen

verrechneter Aufzinsung von Rückstellungen: 
EUR 4.882.276,33 (Vj.: EUR 4.339.934,88)

10. Zinsen und ähnliche Aufwendungen (423.170,41) (884.043,99)
- davon aus Abzinsung von Rückstellungen: 

EUR 49.151,00 (Vj.: EUR 45.370,34)

11. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag (71.274,50) (57.723,46)

12. Ergebnis nach Steuern 7.904.160,26 6.894.996,74

13. Sonstige Steuern (279.567,96) (2.272.234,28)

14. Jahresüberschuss 7.624.592,30 4.622.762,46

15. Gewinnvortrag aus dem Vorjahr 38.967.457,82 42.757.074,34

16. Entnahmen aus den zweckgebundenen Rücklagen 275.000,00 486.336,48

17. Einstellungen in die zweckgebundenen Rücklagen (9.006.473,33) (8.898.715,46)

18. Bilanzgewinn 37.860.576,79 38.967.457,82





Anlage 

Entwicklung des Anlagevermögens für das Geschäftsjahr
vom 1. Januar bis 31. Dezember 2024



DIN Deutsches Institut für Normung e. V., Berlin

Entwicklung des Anlagevermögens für das Geschäftsjahr vom 1. Januar bis 31. Dezember 2024

Anschaffungs- und Herstellungskosten

Stand am
1.1.2024

Zugänge Abgänge Stand am
31.12.2024

EUR EUR EUR EUR

I. Immaterielle Vermögensgegenstände

1. Entgeltlich erworbene Konzessionen,
gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte
und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten
und Werten 14.180.891,21 562.985,75 0,00 14.743.876,96

2. Geleistete Anzahlungen 3.365.940,12 3.042.331,67 0,00 6.408.271,79

17.546.831,33 3.605.317,42 0,00 21.152.148,75

II. Sachanlagen

1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und
Bauten einschließlich der Bauten auf fremden
Grundstücken 170.366.825,14 0,00 0,00 170.366.825,14

2. Technische Anlagen und Maschinen 1.290.609,66 0,00 0,00 1.290.609,66

3. Andere Anlagen, Betriebs- und
Geschäftsausstattung 10.076.809,47 175.893,35 0,00 10.252.702,82

4. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau 0,00 297.156,75 0,00 297.156,75

181.734.244,27 473.050,10 0,00 182.207.294,37

III. Finanzanlagen

1. Anteile an verbundenen Unternehmen 5.462.070,70 0,00 0,00 5.462.070,70

2. Beteiligungen 1.531.250,16 0,00 0,00 1.531.250,16

3. Liquide Mittel des Anlagevermögens zur
Finanzierung der zweckgebundenen Rücklagen 7.521.680,00 0,00 0,00 7.521.680,00

14.515.000,86 0,00 0,00 14.515.000,86

213.796.076,46 4.078.367,52 0,00 217.874.443,98



Abschreibungen Buchwerte

Stand am
1.1.2024

Zugänge Abgänge Stand am
31.12.2024

Stand am
31.12.2024

Stand am
31.12.2023

EUR EUR EUR EUR EUR EUR

11.420.644,21 955.060,75 0,00 12.375.704,96 2.368.172,00 2.760.247,00

0,00 0,00 0,00 0,00 6.408.271,79 3.365.940,12

11.420.644,21 955.060,75 0,00 12.375.704,96 8.776.443,79 6.126.187,12

61.558.465,03 2.135.139,00 0,00 63.693.604,03 106.673.221,11 108.808.360,11

1.167.351,66 25.940,00 0,00 1.193.291,66 97.318,00 123.258,00

6.453.314,94 681.464,35 0,00 7.134.779,29 3.117.923,53 3.623.494,53

0,00 0,00 0,00 0,00 297.156,75 0,00

69.179.131,63 2.842.543,35 0,00 72.021.674,98 110.185.619,39 112.555.112,64

0,00 0,00 0,00 0,00 5.462.070,70 5.462.070,70

0,00 0,00 0,00 0,00 1.531.250,16 1.531.250,16

0,00 0,00 0,00 0,00 7.521.680,00 7.521.680,00

0,00 0,00 0,00 0,00 14.515.000,86 14.515.000,86

80.599.775,84 3.797.604,10 0,00 84.397.379,94 133.477.064,04 133.196.300,62
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BESTÄTIGUNGSVERMERK

Bestätigungsvermerk des unabhängigen Abschlussprüfers

An den DIN Deutsches Institut für Normung e. V., Berlin:

Prüfungsurteil

Wir haben den Jahresabschluss des DIN Deutsches Institut für Normung e. V., Berlin, – beste-
hend aus der Bilanz zum 31. Dezember 2024 und der Gewinn- und Verlustrechnung für das
Geschäftsjahr vom 1. Januar 2024 bis zum 31. Dezember 2024 – geprüft.

Nach unserer Beurteilung aufgrund der bei der Prüfung gewonnenen Erkenntnisse entspricht
der beigefügte Jahresabschluss in allen wesentlichen Belangen den deutschen, für alle Kauf-
leute geltenden handelsrechtlichen Vorschriften.

Gemäß § 322 Abs. 3 Satz 1 HGB erklären wir, dass unsere Prüfung zu keinen Einwendungen
gegen die Ordnungsmäßigkeit des Jahresabschlusses geführt hat.

Grundlage für das Prüfungsurteil

Wir haben unsere Prüfung des Jahresabschlusses in Übereinstimmung mit § 317 HGB unter
Beachtung der vom Institut der Wirtschaftsprüfer (IDW) festgestellten deutschen Grundsätze
ordnungsmäßiger Abschlussprüfung durchgeführt. Unsere Verantwortung nach diesen Vor-
schriften und Grundsätzen ist im Abschnitt „Verantwortung des Abschlussprüfers für die Prü-
fung des Jahresabschlusses“ unseres Bestätigungsvermerks weitergehend beschrieben. Wir
sind von dem Unternehmen unabhängig in Übereinstimmung mit den deutschen handels-
rechtlichen und berufsrechtlichen Vorschriften und haben unsere sonstigen deutschen Berufs-
pflichten in Übereinstimmung mit diesen Anforderungen erfüllt. Wir sind der Auffassung,
dass die von uns erlangten Prüfungsnachweise ausreichend und geeignet sind, um als Grund-
lage für unser Prüfungsurteil zum Jahresabschluss zu dienen.

Verantwortung der gesetzlichen Vertreter für den Jahresabschluss

Die gesetzlichen Vertreter sind verantwortlich für die Aufstellung des Jahresabschlusses, der
den deutschen, für alle Kaufleute geltenden handelsrechtlichen Vorschriften in allen wesentli-
chen Belangen entspricht. Ferner sind die gesetzlichen Vertreter verantwortlich für die inter-
nen Kontrollen, die sie in Übereinstimmung mit den deutschen Grundsätzen ordnungsmäßi-
ger Buchführung als notwendig bestimmt haben, um die Aufstellung eines Jahresabschlusses
zu ermöglichen, der frei von wesentlichen falschen Darstellungen aufgrund von dolosen
Handlungen (d.h. Manipulationen der Rechnungslegung und Vermögensschädigungen) oder
Irrtümern ist.

Bei der Aufstellung des Jahresabschlusses sind die gesetzlichen Vertreter dafür verantwortlich,
die Fähigkeit des Vereins zur Fortführung der Unternehmenstätigkeit zu beurteilen. Des Wei-
teren haben sie die Verantwortung, Sachverhalte in Zusammenhang mit der Fortführung der
Unternehmenstätigkeit, sofern einschlägig, anzugeben. Darüber hinaus sind sie dafür verant-
wortlich, auf der Grundlage des Rechnungslegungsgrundsatzes der Fortführung der Unter-
nehmenstätigkeit zu bilanzieren, sofern dem nicht tatsächliche oder rechtliche Gegebenhei-
ten entgegenstehen.
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Verantwortung des Abschlussprüfers für die Prüfung des Jahresabschlusses

Unsere Zielsetzung ist, hinreichende Sicherheit darüber zu erlangen, ob der Jahresabschluss
als Ganzes frei von wesentlichen falschen Darstellungen aufgrund von dolosen Handlungen
oder Irrtümern ist, sowie einen Bestätigungsvermerk zu erteilen, der unser Prüfungsurteil zum
Jahresabschluss beinhaltet.

Hinreichende Sicherheit ist ein hohes Maß an Sicherheit, aber keine Garantie dafür, dass eine
in Übereinstimmung mit § 317 HGB unter Beachtung der vom Institut der Wirtschaftsprüfer
(IDW) festgestellten deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Abschlussprüfung durchgeführ-
te Prüfung eine wesentliche falsche Darstellung stets aufdeckt. Falsche Darstellungen können
aus dolosen Handlungen oder Irrtümern resultieren und werden als wesentlich angesehen,
wenn vernünftigerweise erwartet werden könnte, dass sie einzeln oder insgesamt die auf der
Grundlage dieses Jahresabschlusses getroffenen wirtschaftlichen Entscheidungen von Adres-
saten beeinflussen.

Während der Prüfung üben wir pflichtgemäßes Ermessen aus und bewahren eine kritische
Grundhaltung. Darüber hinaus

 identifizieren und beurteilen wir die Risiken wesentlicher falscher Darstellungen im Jah-
resabschluss aufgrund von dolosen Handlungen oder Irrtümern, planen und führen Prü-
fungshandlungen als Reaktion auf diese Risiken durch sowie erlangen Prüfungsnachwei-
se, die ausreichend und geeignet sind, um als Grundlage für unser Prüfungsurteil zu die-
nen. Das Risiko, dass eine aus dolosen Handlungen resultierende wesentliche falsche Dar-
stellung nicht aufgedeckt wird, ist höher als das Risiko, dass eine aus Irrtümern resultie-
rende wesentliche falsche Darstellung nicht aufgedeckt wird, da dolose Handlungen kol-
lusives Zusammenwirken, Fälschungen, beabsichtigte Unvollständigkeiten, irreführende
Darstellungen bzw. das Außerkraftsetzen interner Kontrollen beinhalten können.

 erlangen wir ein Verständnis von den für die Prüfung des Jahresabschlusses relevanten in-
ternen Kontrollen, um Prüfungshandlungen zu planen, die unter den Umständen ange-
messen sind, jedoch nicht mit dem Ziel, ein Prüfungsurteil zur Wirksamkeit der internen
Kontrollen des Vereins abzugeben.

 beurteilen wir die Angemessenheit der von den gesetzlichen Vertretern angewandten
Rechnungslegungsmethoden sowie die Vertretbarkeit der von den gesetzlichen Vertre-
tern dargestellten geschätzten Werte und damit zusammenhängenden Angaben.

 ziehen wir Schlussfolgerungen über die Angemessenheit des von den gesetzlichen Vertre-
tern angewandten Rechnungslegungsgrundsatzes der Fortführung der Unternehmenstä-
tigkeit sowie, auf der Grundlage der erlangten Prüfungsnachweise, ob eine wesentliche
Unsicherheit im Zusammenhang mit Ereignissen oder Gegebenheiten besteht, die be-
deutsame Zweifel an der Fähigkeit des Vereins zur Fortführung der Unternehmenstätig-
keit aufwerfen können. Falls wir zu dem Schluss kommen, dass eine wesentliche Unsi-
cherheit besteht, sind wir verpflichtet, im Bestätigungsvermerk auf die dazugehörigen
Angaben im Jahresabschluss aufmerksam zu machen oder, falls diese Angaben unange-
messen sind, unser Prüfungsurteil zu modifizieren. Wir ziehen unsere Schlussfolgerungen
auf der Grundlage der bis zum Datum unseres Bestätigungsvermerks erlangten Prüfungs-
nachweise. Zukünftige Ereignisse oder Gegebenheiten können jedoch dazu führen, dass
der Verein dessen Unternehmenstätigkeit nicht mehr fortführen kann.
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